
 

 

 

Mai 2008  

 

 

� Arbeitsrecht Aktuell 
 

� Einstellung und Beförderung nach der Sony-Entscheidung  

 vom 24.04.2008 (Diskriminierungsklagen erleichtert) 

 

Das AGG steht und fällt mit den Beweislastregeln für Entschädigung und Schadens-

ersatz. Nachdem das Gesetz seit fast 2 Jahren gilt, existiert seit dem 24. April dieses 

Jahres endlich eine erste höchstrichterliche Entscheidung, in der die Bundesrichter die 

Voraussetzungen dieser Ansprüche näher umschreiben. 

 

Die Entscheidung ist auch deshalb von Bedeutung, weil nicht ein Bewerber klagte, 

sondern es um eine Beförderung ging. Die Bedeutung des AGG bei Beförderungen 

wurde bislang völlig unterschätzt (FAZ vom 23. April 2008).  

 

Im Zusammenhang mit den Beweislastregeln wird es in der Zukunft von Bedeutung 

sein, die Personalauswahl und die Personalauswahlentscheidung mit entsprechend 

festgelegten Kriterien durchzuführen und zu dokumentieren.  

 

Auch über Art und Umfang der Dokumentation wird unser Referent Herr Rechtsanwalt 

Bernhard Steinkühler (er war Prozessvertreter im vorgenannten Fall und ist Autor 

eines Buches zum AGG) informieren. 

 

Wir würden uns sehr freuen, Sie am 

 

Donnerstag, den 5. Juni 2008, um 17:00 Uhr 

bei von Rundstedt HR Partners, Schlüterstraße 42, 10707 Berlin, 

 

persönlich zu begrüßen. 

 

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung (ca. 60 Minuten) haben Sie bei 

einem kleinen Imbiss und Umtrunk die Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch und 

Netzwerken. Die Veranstaltung endet gegen 19:00 Uhr. Die Teilnahme ist 

kostenpflichtig (€ 30,00 zzgl. MwSt.). Bei Stornierung bis 5 Tage vor Veranstaltungs-

termin erheben wir keine Bearbeitungsgebühr. Nach diesem Zeitraum fällt die gesamte 

Seminargebühr an. Ein Ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt gestellt werden. 

 

 

Bitte teilen Sie uns per Fax (siehe Anlage) oder per E-Mail an fisch@rundstedt.de bis 

zum 28.05.2008 mit, ob Sie oder ein/e interessierte/r Mitarbeiter/in aus Ihrem Hause 

an der Veranstaltung teilnehmen möchte/n. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

v. Rundstedt & Partner GmbH 



 

Anmeldung zur Veranstaltung 
bitte bis zum 28.05.2008 an  

Fax (030) 31 10 24 55 oder an fisch@rundstedt.de  

 

 
 

  

  

� Einstellung und Beförderung nach der Sony-Entscheidung  

vom 24.04.2008 (Diskriminierungsklagen erleichtert) 

 

� am 5. Juni 2008, um 17:00 Uhr 

 

� bei von Rundstedt HR Partners, Schlüterstraße 42, 10707 Berlin  

 

� Referent: Bernhard Steinkühler, Steinkühler - Kanzlei für Arbeitsrecht 

  

 

 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Veranstaltung an: 

 

 

Name:   

 

Position:   

 

Firma:   

 

Telefon:   

 

Fax:   

 

E-Mail:   

 

 

 

Teilnahmegebühr: 30,00 € zzgl. 19% MwSt. Bei Stornierung bis 5 Tage vor 

Veranstaltungstermin erheben wir keine Bearbeitungsgebühr. 

Nach diesem Zeitraum fällt die gesamte Seminargebühr an. Ein 

Ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt gestellt werden. 

 

 


